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Man merkt nie, was schon getan wurde; man sieht immer nur das, was noch zu tun bleibt. 
Marie Curie; 1867 – 1934, polnische Chemikerin und Physikerin 
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1. Steuerklassen III und V sollen abgeschafft werden –  

Ehegattensplitting soll bleiben 

 

Die Bundesregierung plant die Abschaffung der Steuerklassen III und V. Der Zeitpunkt ist ungewiss. 

Die Änderung soll mit einem steigenden Digitalisierungsgrad einhergehen und eine Einigung mit den 

Ländern ist noch zu erzielen. 

 

Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften erhalten derzeit automatisch die Steuerklassenkom-

bination IV / IV, können auf Antrag auch die Kombination III / V oder die Steuerklasse IV mit „Faktor“ 

erhalten. Die Steuerklassenkombination IV / IV wird üblicherweise von Paaren gewählt, zwischen de-

ren Einkünften keine größere Differenz liegt oder wenn Lohnersatzleistungen wie Elterngeld etc. anste-

hen. Der Grundfreibetrag und die Kinderfreibeträge werden bei Steuerklasse V nicht berücksichtigt, 

dafür jedoch doppelt bei der Steuerklasse III. Dies führt bei Arbeitnehmern, deren Einkommen dem 

automatischen Lohnsteuerabzug unterliegt, zu einem höheren Steuerabzug in der Steuerklasse V und 

einem geringeren in der Steuerklasse III.  

 

Summarisch steht diesen Paaren während des Jahres eine höhere Liquidität zur Verfügung. Sie sind 

aber verpflichtet, im Folgejahr eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Diese kann zu einer Steu-

ernachzahlung führen, falls keine größeren sonstigen Abzugsposten vorhanden sind. 

 

Ersetzt werden soll die Steuerklassenkombination III / V durch ein sog. Faktorverfahren, bei dem die 

Steuerbelastung bereits während des Jahres realitätsgenau unter Berücksichtigung der jeweiligen Ar-

beitseinkommen ermittelt werden soll. 

 

Das sog. Ehegattensplitting soll ungeachtet der Steuerklassenkombination ebenfalls berücksichtigt und 

nicht abgeschafft werden. Beim Ehegattensplitting werden die Einkommen der Partner zusammenge-

rechnet, die zustehenden Freibeträge zweifach berücksichtigt. Hierdurch wird vermieden, dass ein Frei-

betrag bei geringem Einkommen eines Partners nicht berücksichtigt wird. Dies reduziert den Steuertarif 

des Partners mit dem höheren Einkommen.  

 

In der nächsten Ausgabe werden Gesichtspunkte zur Wahl der richtigen Steuerklasse beleuchtet. 

 

 

2. Das Zuwendungsempfängerregister ist online 
 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ist zuständig für das neu geschaffene Zuwendungsempfän-

gerregister. Es handelt sich hierbei um ein bundesweit zentrales Register, welches alle Organisationen 

umfasst, die berechtigt sind, sog. Spendenquittungen auszustellen. Die Daten werden von den zuständi-

gen Finanzämtern ab 2024 sukzessiv an das BZSt übermittelt. Auch ausländische Organisationen aus 

EU- bzw. EWR-Ländern können auf Antrag in das Register aufgenommen werden. Voraussetzung für 

die Aufnahme ist, dass die Körperschaften die deutschen Kriterien erfüllen, Spendenquittungen ausstel-

len zu dürfen. Dies sind diejenigen, die nach der Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannt sind. 

 

Bislang gab es für Steuerpflichtige vorab keine Möglichkeit, herauszufinden, ob beabsichtigte oder 

getätigte Spenden schließlich für den steuerlichen Sonderausgabenabzug zugelassen werden. So be-

mühten sich gemeinnützige Körperschaften häufig um ein privatwirtschaftlich organisiertes Spenden-

Gütesiegel. 

 

Damit war aber für potentielle Spender nur eingeschränkt sichtbar, ob die Gemeinnützigkeit zum aktu-

ellen Zeitpunkt noch vorliegt. 

 



Über das auf der Homepage des BZSt zu erreichende Zuwendungsempfängerregister können Spenden-

willige nun über verschiedene Suchparameter nach gemeinnützigen Organisationen suchen, die die 

Voraussetzungen zum steuerlichen Sonderausgabenabzug nach deutschem Recht erfüllen. Auch eine 

Suche nach Ort, Tätigkeitsbereich etc. ist möglich. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch die Bank-

verbindungen dort hinterlegt werden können. 

 

Rechtskräftige Entscheidungen z.B. über einen Entzug der Gemeinnützigkeit und somit das Ende der 

Berechtigung, Spendenquittungen ausstellen zu dürfen, werden in das Register eingetragen. 

 

Die im Register eingetragenen Körperschaften übermitteln Spendeneingänge online, so dass keine Pa-

pierquittungen mehr ausgestellt werden müssen. Sie können von Steuerpflichtigen bei einer Online-

Steuererklärung verwendet werden bzw. werden dort dann zu einem späteren Zeitpunkt automatisch 

hinterlegt. Wer noch nicht eingetragen ist, kann aber auch weiterhin noch Spendenquittungen in Papier-

form ausgeben. 

 

 

3. Lohnsteuerpauschalierung auch bei Betriebsveranstaltung im „kleinen Kreis“ 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 27.3.2024 (Az. VI R 5/22) entschieden, dass ein Ar-

beitgeber seit der Gesetzesänderung ab dem Veranlagungszeitraum 2015 auch bei Betriebsveranstal-

tungen, die nicht allen Angehörigen eines Betriebs oder eines Betriebsteils offenstehen, die Versteue-

rung des Sachbezugs durch die Lohnsteuerpauschalierung mit 25 % übernehmen kann. 

 

Viele Unternehmen veranstalten für ihre Belegschaft z.B. Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern. Die 

hierfür entstehenden Kosten kann das Unternehmen bis zu einem Betrag i.H.v. 110 € pro Veranstaltung 

bis zu zweimal jährlich je Mitarbeiter als lohnsteuerfreien Sachbezug zur Verfügung stellen. Der Ar-

beitnehmer muss die Zuwendung dann nicht als Arbeitslohn versteuern und es fallen auch keine Sozial-

versicherungsbeiträge an.  

 

Soweit ein Arbeitnehmer in den Genuss von mehr als zwei Veranstaltungen jährlich kommt oder die 

Kosten für ihn und ggf. eine Begleitperson zusammen 110 € pro Veranstaltung übersteigen, handelt es 

sich bei dem überschießenden Betrag um lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn, für den auch Sozialversi-

cherungsbeiträge zu zahlen sind. 

 

Der Arbeitgeber kann den Arbeitgeber aber durch Zahlung einer pauschalen Lohnsteuer i.H.v. 25 % 

von der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht freistellen. Zur Verfahrensweise bei sog. Leihar-

beitnehmern sollte Rücksprache mit dem Steuerberater gehalten werden. 

 

Im zu entscheidenden Fall war das Finanzamt der Meinung, dass der Arbeitgeber nicht zur Pauschal-

versteuerung berechtigt war, weil keine Betriebsveranstaltung vorgelegen habe, denn die Veranstaltung 

sei nicht für alle Mitarbeiter zugänglich gewesen, sondern nur für einen ausgesuchten Kreis von leiten-

den Angestellten und Vorstandsmitgliedern. 

 

In der Vergangenheit war nach der Rechtsprechung des BFH die Teilnahmemöglichkeit für alle Mitar-

beiter eines Betriebs oder Betriebsteils aber Voraussetzung für die Anerkennung als Betriebsveranstal-

tung. Nachdem der Gesetzgeber das Gesetz entsprechend geändert hat, aber trotz der gefestigten Recht-

sprechung des BFH in diesem Punkt diese Voraussetzung nicht explizit in das Gesetz aufgenommen 

hat, geht das Gericht nun davon aus, dass seit der Gesetzesänderung ab 2015 eine Betriebsveranstaltung 

auch dann vorliegen kann, wenn diese nicht für sämtliche Mitarbeiter zugänglich ist.    

 

 



4. Keine Verlustberücksichtigung im Jahr der Verschmelzung bei Übernehmer durch 

Saldierung  
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 14.3.2024 (Az. IV R 6/21) entschieden, dass bei Ver-

schmelzung einer Personengesellschaft auf eine andere Personengesellschaft – hierunter ist der steuer-

neutrale Zusammenschluss zweier Unternehmen zu verstehen – der bis zum Übertragungsstichtag ent-

standene Gewinn im Jahr der Verschmelzung nicht mit dem Verlust saldiert werden kann, den die über-

tragende Personengesellschaft bis dahin erlitten hat. Dies gilt jedenfalls, wenn die Beteiligten im In-

nenverhältnis den Ablauf des 31.12. eines Jahres als Übertragungszeitpunkt gewählt haben. 

 

Naturgemäß wählen die beteiligten Unternehmen zwar einen steuerlichen Übertragungszeitpunkt, auf 

den dann die Steuerpflicht des übertragenden Unternehmens endet und auf die übernehmende Gesell-

schaft übergeht. Handelsrechtlich endet die Existenz der übertragenden Gesellschaft aber erst am Tag 

der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister, also einem nicht frei wählbaren Tag nach 

dem vereinbarten Übertragungszeitpunkt. 

 

Die Besteuerungsgrundlagen, Gewinn oder Verlust, sind nach dem Urteil des BFH weiterhin der über-

tragenden Gesellschaft zuzurechnen und in entsprechende Bescheide umzusetzen. 

 

 

5. Umsatzsteuerpflicht bei Online-Veranstaltungsdienstleistungen und  

Online-Dienstleistungen  
 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich wegen fortschreitender Digitalisierung mit 

Schreiben vom 29.4.2024 zur umsatzsteuerlichen Definition, Einordnung und Abgrenzung von Online-

Veranstaltungsdienstleistungen und Online-Dienstleistungen an Endverbraucher (B2C) geäußert. 

 

Insbesondere geht es um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen digitale Angebote von einer 

Umsatzsteuerbefreiung oder -ermäßigung profitieren, wenn diese auch bei analoger Erbringung umsatz-

steuerfrei oder -ermäßigt sind. Dies betrifft insbesondere Dienstleistungen aus dem Bildungs- und Ge-

sundheitsbereich, aber auch den Bereich der Kunst und Kultur. 

 

Maßgeblich unterscheidet die Finanzverwaltung, ob es sich um sog. Live-Streaming-Angebote mit oder 

ohne Interaktionsangebote handelt, diese zum Download zur Verfügung gestellt werden, es sich um 

Aufzeichnungen handelt und wie automatisiert die Dienstleistung bzw. die menschliche Beteiligung an 

der Erbringung der Dienstleistung im Zeitraum der digitalen Nutzung ist. 

 

Bei Kombinationsangeboten und der Beurteilung der Frage, ob es sich um eine einheitliche Leistung 

handelt, kommt es darauf an, ob die Dienstleistungen getrennt erworben werden können und ob z.B. ein 

Zuschlag zu zahlen ist. Wer als Unternehmen in den genannten Bereichen tätig ist oder werden möchte, 

sollte vor der Realisierung den Rat seines Steuerberaters einholen. Ansonsten könnte es eine teure 

„Überraschung“ geben, wenn die vermeintlich umsatzsteuerfreie Dienstleistung wider Erwarten doch 

umsatzsteuerpflichtig ist. 

 

 

6. Verspätete Pauschalbesteuerung kann teuer werden 
 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 23.4.2024 (Az. B 12 BA 3/22 R) entschieden, dass die Pau-

schalbesteuerung mit 25 % für Aufwendungen bei Betriebsfeiern oberhalb von 110 € unverzüglich mit 

der nächsten Entgeltabrechnung durchzuführen ist. 

 

Eine spätere Anmeldung der Pauschalbesteuerung führt sozialversicherungsrechtlich dazu, dass Arbeit-

geber- und Arbeitnehmeranteile für sämtliche Sozialversicherungszweige nachzuzahlen sind. Eine steu-

errechtlich andere Regelung ist lt. BSG ohne Belang. 

 



 

7. Annullierung des Hinflugs – Erstattung sämtlicher Flugkosten bei  

einheitlicher Buchung 
 

„Der aufgrund einer Annullierung bestehende Anspruch auf Erstattung der Flugscheinkosten umfasst 

sowohl die Kosten des Hinflugs als auch die Kosten des Rückflugs, wenn Hin- und Rückflug Gegen-

stand einer einheitlichen Buchung sind, über die ein einziger Flugschein ausgestellt worden ist. Dies 

gilt unabhängig davon, von welchem Ort aus der Rückflug vorgesehen war“, entschied der Bundesge-

richtshof (BGH). 

 

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Die Reisenden hatten eine bestätigte 

einheitliche Buchung für Hinflüge von München über Madrid und Bogotá nach Quito sowie für Rück-

flüge von Quito über Bogotá nach München. Die Buchung erfolgte über ein Reisebüro und der Preis für 

die Flugtickets betrug ca. 4.800 €. Das Luftfahrtunternehmen der ersten Teilstrecke des Hinflugs von 

München nach Madrid annullierte diesen Flug. Die Urlauber verlangten die vollständige Erstattung der 

Kosten für die Hin- und Rückflüge. Das Luftfahrtunternehmen leistete jedoch keine Zahlung. Die 

BGH-Richter bestätigten die Ansprüche der Reisenden in vollem Umfang. 

 

 

8. Große Flugverspätung bei einem Mangel an Flughafenpersonal 
 

Nach dem Unionsrecht ist eine Fluggesellschaft verpflichtet, für eine große Verspätung, d.h. eine Ver-

spätung von mehr als drei Stunden, Ausgleichszahlungen zu leisten. Das gilt jedoch nicht, wenn sie 

nachweisen kann, dass die Verspätung auf „außergewöhnliche Umstände“ zurückgeht, die sich auch 

dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. 

 

So hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) zu entscheiden, ob es sich bei einem Mangel an Flugha-

fenpersonal für die Gepäckverladung, der zu einer großen Verspätung eines Fluges geführt hat, um 

einen „außergewöhnlichen Umstand“ handeln kann. Der EuGH bejahte dies. Nun ist es Sache des deut-

schen Gerichts bei dem nachfolgenden Sachverhalt zu entscheiden, ob hier ein solcher vorlag. Im Jahr 

2021 kam es bei einem Flug von Köln-Bonn (Deutschland) zur griechischen Insel Kos zu einer Ver-

spätung von drei Stunden und 49 Minuten. Diese Verspätung war auf mehrere Gründe zurückzuführen, 

hauptsächlich aber auf einen Mangel an Personal des Flughafens Köln-Bonn für die Gepäckverladung 

in das Flugzeug. 

 

Selbst wenn das deutsche Gericht feststellen sollte, dass es sich bei dem fraglichen Personalmangel um 

einen „außergewöhnlichen Umstand“ handelt, wird die für die Gepäckverladung verantwortliche Ge-

sellschaft zur Befreiung von ihrer Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen an die Fluggäste Nachweise 

erbringen müssen. Zum einen, dass sich dieser Umstand auch dann nicht hätte vermeiden lassen, wenn 

alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären und zum anderen, dass sie gegen dessen Folgen 

alle der Situation angemessenen Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen hat. 

 

 

9. Bestell-Button bei Online-Bestellungen 
 

Der Europäische Gerichtshofs (EuGH) hatte am 30.5.2024 über den nachfolgenden Sachverhalt zu ent-

scheiden: In Deutschland beauftragte der Mieter einer Wohnung, deren monatliche Miete über der er-

laubten Höchstgrenze lag, einen Inkassodienstleister, von seinen Vermietern die zu viel gezahlten Mie-

ten zurückzuverlangen. Er gab diese Bestellung über die Webseite dieses Dienstleisters auf. Vor dem 

Klicken auf den Bestell-Button setzte er ein Häkchen zur Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen. Diesen zufolge müssen die Mieter eine Vergütung in Höhe von einem Drittel der erspar-

ten Jahresmiete zahlen, falls die Bemühungen des Dienstleisters zur Geltendmachung ihrer Rechte er-

folgreich waren. 

 



Demnach war bei dem Abschluss des Vertrages – im Unterschied zu den klassischen Bestell-Buttons, 

bei deren Anklicken z.B. ein wirksamer Kaufvertrag mit einer klaren Zahlungspflicht zustande kommt – 

noch unklar, ob der Mieter also überhaupt etwas würde zahlen müssen. 

 

Der EuGH kam zu dem Urteil, dass der Unternehmer den Verbraucher vor der Aufgabe der Online-

Bestellung darüber informieren muss, dass er mit dieser Bestellung eine Zahlungsverpflichtung eingeht. 

Diese Pflicht des Unternehmers gilt unabhängig davon, dass die Zahlungsverpflichtung noch vom Ein-

tritt einer weiteren Bedingung abhängt. 

 

Nach den Europäischen Richtlinien muss der Unternehmer dafür sorgen, dass der Verbraucher bei der 

Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. 

Gemäß dieser Bestimmung muss, wenn der Bestell-vorgang die Aktivierung einer Schaltfläche oder 

einer ähnlichen Funktion umfasst, diese Schaltfläche oder entsprechende Funktion gut lesbar aus-

schließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer entsprechenden eindeutigen Formu-

lierung gekennzeichnet sein, die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung mit einer Zah-

lungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Andernfalls ist der Verbraucher durch 

den Vertrag oder die Bestellung nicht gebunden. 
 
 

10. Arbeitgeber darf Rot als Farbe der Arbeitsschutzhose vorschreiben 
 

In einem Unternehmen gab es eine Kleiderordnung und es wurde für alle betrieblichen Tätigkeiten in 

Montage, Produktion und Logistik funktionelle Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt. Dazu gehörten 

u.a. rote Arbeitsschutzhosen, die in den o.g. Bereichen zu tragen waren. Nachdem ein Arbeitnehmer im 

November 2023 auch nach zwei Abmahnungen weiterhin nicht in der roten Arbeitshose erschien, son-

dern weiterhin eine schwarze Hose trug, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordentlich 

fristgerecht zum 29.2.2024. 
 

Der Arbeitgeber war aufgrund seines Weisungsrechts berechtigt, Rot als Farbe für die Arbeitsschutzho-

sen vorzuschreiben. Da das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers nur in der Sozialsphäre 

betroffen war, genügten sachliche Gründe. Ein maßgeblicher berechtigter Aspekt war die Arbeitssi-

cherheit. Das Unternehmen durfte Rot als Signalfarbe wählen, weil der Mitarbeiter auch in Produkti-

onsbereichen arbeitete, in denen Gabelstapler fuhren. Aber auch im übrigen Produktionsbereich erhöhte 

die Farbe Rot die Sichtbarkeit der Beschäftigten. Ferner war noch ein weiterer sachlicher Grund auf 

Arbeitgeberseite die Wahrung der Corporate Identity in den Werkshallen. 
 
 

11. Betriebsratswahl – weniger Kandidaten als Betriebsratssitze 
 

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz werden in Betrieben mit i.d.R. mindestens fünf ständigen wahlbe-

rechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, Betriebsräte gewählt. Dies gilt auch für ge-

meinsame Betriebe mehrerer Unternehmen. Die Größe des Betriebsrats ist abgestuft und richtet sich 

nach der Anzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer. 
 

Er besteht z.B. in Betrieben mit i.d.R.  

 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 1 Person  

 21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern 

 51 wahlberechtigten Arbeitnehmern bis 100 Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern. 
 

Die Staffelung geht hoch bis 7.001–9.000 Arbeitnehmern mit 35 Mitgliedern. Bei mehr als 9.000 Ar-

beitnehmern erhöht sich die Mitgliederzahl für je angefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um 2 Mit-

glieder. 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte im April 2024 die Frage zu klären, ob eine Betriebsratswahl 

gültig ist, wenn nach dem Gesetz der Betriebsrat aus sieben Mitgliedern besteht, jedoch nur drei Ar-

beitnehmer kandidieren und gewählt werden. 



Bewerben sich bei einer Betriebsratswahl weniger Arbeitnehmer um einen Betriebsratssitz als Betriebs-

ratsmitglieder zu wählen sind, kann ein „kleinerer“ Betriebsrat errichtet werden, entschieden die BAG-

Richter. Bei der Betriebsratsgröße ist in der Konstellation von weniger Kandidaten als zu besetzenden 

Betriebsratssitzen auf die (jeweils) nächstniedrigere Stufe so lange zurückzugehen, bis die Zahl von 

Bewerbern für die Errichtung eines Gremiums mit einer ungeraden Anzahl an Mitgliedern ausreicht. 
 

 

12. Keine Härtefallscheidung wegen Schwangerschaft aus einer  

außerehelichen Beziehung 
 

Leben die Ehegatten noch nicht ein Jahr getrennt, so kann die Ehe nur geschieden werden, wenn die 

Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, 

eine unzumutbare Härte darstellen würde. 

 

Die Richter des Oberlandesgerichts Zweibrücken kamen in einem Fall aus der Praxis zu der Entschei-

dung, dass eine Ehefrau, die aufgrund einer außerehelichen Beziehung ein Kind erwartet, sich nicht 

wegen unzumutbarer Härte vor Ablauf des sogenannten Trennungsjahres scheiden lassen kann.  

 

Dass die Gründe in der Person des anderen Ehegatten liegen müssen, soll verhindern, dass sich der 

Antragsteller auf eigene gravierende Unzulänglichkeiten berufen kann.  Gemessen daran hatte der von 

der Ehefrau gestellte Scheidungsantrag vor Ablauf des Trennungsjahres keine Aussicht auf Erfolg. 

Zwar kann im Fall einer Schwangerschaft der Ehefrau die Berufung des Ehemannes auf einen Här-

tegrund zulässig sein, weil nur bei Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens vor der Geburt des Kindes 

eine vereinfachte Korrektur der Vaterschaft möglich ist. Die Ehefrau kann sich hierauf nicht berufen. 

 

 

13. Familien-Haftpflichtversicherung – mitversicherte erwachsene Kinder 
 

In den Versicherungsbedingungen einer Familien-Haftpflichtversicherung war bestimmt, dass die Ein-

beziehung von volljährigen Kindern (mit abgeschlossener Berufsausbildung) des Versicherungsneh-

mers in den Versicherungsschutz voraussetzt, dass sie mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 

Gemeinschaft leben. Zusätzlich wird gefordert, dass eine mitversicherte Person dieselbe Meldeadresse 

wie der Versicherungsnehmer hat. 

 

Das Oberlandesgericht Dresden kam in einem Fall aus der Praxis zu der Entscheidung, dass allein eine 

Meldebescheinigung nicht geeignet ist, auch das Bestehen einer häuslichen Gemeinschaft zu belegen. 

Eine häusliche Gemeinschaft liegt vor, wenn Menschen nicht nur vorübergehend zusammenleben und 

gemeinsam den Haushalt führen. Indizien hierfür sind insbesondere die gemeinsame Nutzung von zu-

mindest Teilen des Hausrats und der Räume, die Gewährung von Kost und Logis oder finanzieller Mit-

tel, die Dauer des gemeinsamen Wohnens und das Befinden persönlicher Gegenstände in der Wohnung. 

 

 



14. Begriff „Barvermögen“ im Testament 
 

In einem vom Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) entschiedenen Fall war in einem Testament u.a. 

bestimmt, dass die Tochter des Erblassers 1/3 des vorhandenen Barvermögens erhalten sollte. Das Kapi-

talvermögen des Erblassers (Depotwerte und Bankguthaben) betrug insgesamt 192.108,98 € (Bankgut-

haben 152.778,88 €, Genossenschaftsanteile 3.000 €, Depotvermögen 34.291,87 €, Bargeld 2.038,22 €). 

Die Tochter war der Auffassung, dass unter dem Begriff „Barvermögen“ die gesamten liquiden Mittel, 

insbesondere sämtliche Guthaben bei Kreditinstituten, Wertpapiere und Bargeld im engeren Sinne zu 

verstehen sind. 

 

„Der Begriff des Barvermögens umfasst heutzutage das gesamte Geld, das sofort, also auch über eine 

Kartenzahlung, verfügbar ist. Wertpapiere fallen nicht unter den Begriff des Barvermögens. Vielmehr 

werden Wertpapiere durch den erweiterten Begriff des Kapitalvermögens mit abgedeckt, der das Bar-

vermögen einschließlich weiterer Kapitalwerte in Geld beschreibt“, entschieden die OLG-Richter. Da-

mit waren das Depotvermögen und die Genossenschaftsanteile nicht als Barvermögen zu bewerten. 

 
 

 



 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.7.2024 

Zahlungsschonfrist – 15.7.2024 

Sozialversicherungsbeiträge 
Abgabe der Erklärung – 25.7.2024 

Zahlung – 29.7.2024 
  

 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

seit 1.1.2024 = 3,62 % 
1.7. – 31.12.2023 = 3,12 % 

1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2024:  Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1;  
Januar = 117,6 

2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8;  
September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

